Eintragung in das Landesregister der Juristischen Personen
Checkliste Eintragung Stiftungen
ACHTUNG: Berücksichtigt werden lediglich grundlegende Elemente, die im Sinne der Artikel 14-35 des Zivilgesetzbuches in den Satzungen von Stiftungen vorzusehen sind.

Stiftungen, die im Runts (Körperschaften des Dritten Sektors) oder in etwaigen anderen Registern eingetragen sind, müssen zusätzlich auch die jeweilige Sondergesetzgebung beachten.

1. Grundsätzlich notwendige Bestimmungen: Art. 16 ZGB
□ Bezeichnung:    ______________________________________________________
□ Zweck (muss ideeller Natur sein)
□ Fehlen von Gewinnabsicht 

□ Vermögen
□ Sitz (muss sich in Südtirol befinden; zumindest die Gemeinde muss eindeutig festgelegt sein)
□ Bestimmungen über die Verfassung und Verwaltung: z.B. Organe (Dauer, Mitgliederanzahl)
□ Richtlinien und die Art und Weise der Ausschüttung der Erträge
2. Bestimmungen, die im Statut berücksichtigt werden können
□ Auflösung und Zuweisung des Vermögens
□ Bestimmungen über Umwandlung * 
□ Dauer der Stiftung (auf begrenzte oder auf unbegrenzte Zeit gegründet)
*ART. 28 ZGB (Umwandlung von Stiftungen) 

    Ist der Zweck erreicht oder unmöglich geworden oder von geringem Nutzen oder ist das Vermögen unzureichend geworden, so kann die Regierungsbehörde, anstatt die Stiftung für erloschen zu erklären, für deren Umwandlung sorgen, wobei möglichst wenig vom Stifterwillen abzuweichen ist. 

    Die Umwandlung ist unzulässig, wenn die Ereignisse, die dazu führen könnten, in der Stiftungsurkunde als Grund für das Erlöschen der juristischen Person und für die Zuweisung des Vermögens an dritte Personen vorgesehen sind.

    Die Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Artikels und des Artikels 26 sind auf Stiftungen, die nur zu Gunsten einer oder mehrerer bestimmter Familien errichtet sind, nicht anzuwenden.

